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SICHERHEIT
FÜR DEINE
ZUKUNFT.

Sich selbst weiterentwickeln und sich gleich- 
zeitig für Sicherheit, Frieden und Heimatschutz 
engagieren: Der Freiwillige Wehrdienst (FWD) 
bei der Bundeswehr bringt dich in jedem Fall 
richtig weiter. Egal, ob du die Zeit bis zur 
Ausbildung oder zum Studium überbrücken 
willst. Oder dir ein persönliches Bild von der 
Bundeswehr als Arbeitgeber machen möch-
test. Der FWD ist eine spannende und heraus- 
fordernde Zeit. In der du viel über dich, aber 
auch fürs Leben und für deine berufliche 
Zukunft lernen kannst.

Du entscheidest, wie lange: zwischen  
6 und 11 Monaten ist alles drin.

DAS BRINGT
DICH WEITER.



Bewirb dich direkt online.

Voraussetzungen Auslandseinsätze

Alles, was du sonst noch wissen musst:

Je nach deinen Erfahrungen, Fähigkeiten und 
beruflichen Qualifikationen wirst du in unterschiedli-
chen Bereichen der Bundeswehr eingesetzt – z. B. 
als Hilfsausbilder, im Geschäftszimmer (Büro), im 
Sonar- oder Decksdienst der Marine, in techni-
schen Bereichen von Heer oder Luftwaffe, in der 
Logistik oder bei den Feldjägern.

•	 Sicherer Arbeitsplatz bei einem anerkannten 
Arbeitgeber

•	 Arbeiten im Team – geprägt von Kamerad-
schaft und Zusammenhalt

•	 Fundierte militärische Ausbildung und 
gezieltes körperliches Training

•	 Grundausbildung bzw. Basisausbildung 
(Heer), in der du alles lernst, was Soldatinnen 
und Soldaten wissen und können müssen

•	 Klare Orientierung durch Vermittlung von 
Rechten, Pflichten und Grundlagen des 
Wehrdienstes

•	 Abwechslungsreiche Ausbildung: Theorie 
und Praxis, politische Bildung, Gefechtsdienst, 
Waffen- und Schießausbildung sowie Sport

Dein Weg in die Bundeswehr: Deine Benefits:

Das ist für dich drin: Grundgehalt

Upgrade SaZ

Du kannst dich auch ab dem 12. Monat als Soldatin 
oder Soldat auf Zeit (SaZ) verpflichten. Dauer: 
zwischen einem und 25 Jahren. Je nach Schulab-
schluss hast du sogar die Chance, in eine höhere 
Laufbahn zu wechseln.

UND SO 
GEHT’S:

BEWIRB DICH 
JETZT!

•	 Mindestalter 17 Jahre

•	 Beendete Vollzeitschulpflicht

•	 Deutsche Staatsbürgerschaft

•	 Motivation und Engagement

Der FWD ist eine sehr prägende Zeit. Bestimmt hast 
du noch ein paar Fragen zum Ablauf, Tätigkeitsort 
und zur Bewerbung.

Während des FWD kannst du in den ersten 11 
Monaten nicht an einem Auslandseinsatz teilnehmen. 
Erst ab dem 12. Monat, als SaZ, ist die grundsätzliche 
Bereitschaft zur Teilnahme an Einsätzen verpflichtend.

Hier kannst du ein Beratungs- 
gespräch vereinbaren.

Im Video: 
Freiwillig Wehrdienstleistende Christine

Die Probezeit beträgt sechs Monate.*

Grundausbildung 1. bis 3. Monat bzw.

Basisausbildung (Heer) 1. bis 6. Monat

•	 Kostenfreie medizinische Versorgung

•	 Kostenfreie Unterkunft

•	 Kostenfreie Bahnfahrten (2. Klasse) zwischen 
Wohn- und Dienstort und sogar deutschlandweit, 
wenn du privat in Uniform fährst.

•	 100 Euro Entlassungsgeld pro Monat 
(ab 6 Monaten Dienstzeit, steuerpflichtig)

•	 30 Urlaubstage pro Jahr

•	 Prämien möglich bei Verpflichtung als Soldatin oder 
Soldat auf Zeit (nur in bestimmten Verwendungen)

Das gibt’s dazu:

Mehr Informationen zum 
Freiwilligen Wehrdienst 
findest du online.

* Das Grundgehalt kann je nach persönlicher Lebenssituation variieren.

1. BIS 3. MONAT 2.600*
EURO (BRUTTO)

SCHÜTZE
MATROSE
FLIEGER

* �Bis zum Ablauf des sechsten Monats der Dienstzeit kann die Verpflichtungserklä-
rung jederzeit und ohne Abgabe von Gründen widerrufen werden. Der Widerruf 
ist zum 15. oder letzten Tag eines Monats zulässig und muss in den ersten fünf 
Dienstmonaten einen Monat vorher erklärt werden. Im sechsten Dienstmonat ist 
der Widerruf ohne Einhaltung der Frist zulässig.

Anschließend Verwendung in Einheit 
bis 11. Monat
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